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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.08.2025

Eine in dieser Verordnung vorgesehene Prüfungsgebühr ist auch dann zu entrichten und das festgelegte

Prüfungsentgelt für die Mitglieder der Prüfungskommission gebührt diesen auch dann, wenn die bei der

entsprechenden Regelung zitierten Rechtsvorschriften zwar geändert wurden, die gebührenp0ichtige Prüfung jedoch

ihrem Inhalt nach unverändert geblieben ist.

(Anm: LGBl.Nr. 119/2023)

In Kraft seit 22.12.2023 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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